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Rassismuskritik 

Nach einer langen Zeit weitgehender Leugnung und Ausblendung von Rassis-
mus als gesellschaftliches Gegenwartsproblem in Deutschland ist inzwischen 
eine breite Öffentlichkeit entstanden, die Erfahrungen rassistischer Diskrimi-
nierungen anspricht. In den folgenden Ausführungen wird nach einer kurzen 
Skizze zum Rassismusbegriff das Verhältnis von Rassismus zur Ideologie des 
Antisemitismus beschrieben, da es im deutschsprachigen Raum immer wieder 
zu unangemessenen Gleichsetzungen von Rassismus und Antisemitismus 
kommt. Angesichts der juristischen Diskussionen um die Rasse-Kategorie in 
Gesetzestexten folgt daraufhin eine Darstellung der Debatte zum Diskriminie-
rungsschutz. Abschließend wird erläutert, wie der Ansatz einer rassismuskri-
tischen Bildung zu einer selbstkritischen Reflexion in der Auseinandersetzung 
mit Rassismus beitragen kann. 

Einordnungen des Rassismusbegriffs 

Im Rassismus kommt ein komplexes soziales Verhältnis zum Ausdruck, in des-
sen Entwicklung sowohl biologisierende Begründungen genetischer Unverein-
barkeit wie auch die Zuschreibung kultureller Andersartigkeit ineinanderwir-
ken. Der biologistisch argumentierende naturwissenschaftliche Rassismus erlebt 
in Europa im 19. Jahrhundert seine Blütezeit und kann bereits auf Menschenbil-
der zurückgreifen, die durch koloniale Herrschaftspraktiken entstanden waren. 
Diese wiederum basieren auf den in der europäischen Aufklärung entwickelten 
Vorstellungen überlegener europäischer Vernunft und Zivilisation, die zugleich 
mit der Idee der Bildung einhergehen. Macht man sich die Gleichzeitigkeit von 
Kolonialismus und Aufklärung bewusst, verändert sich der Blick auf europäische 
Überlegungen zu Bildung und Vernunftgebrauch: „Die moderne emanzipatori-
sche Bildungserzählung lässt sich mithin als koloniales Konzept verstehen“ 
(Thompson 2016, S. 66) [↑Emanzipation]. Sie ist als symbolische Gewalt in das 
europäische koloniale Eroberungsprojekt involviert und hat, entgegen ihrem 
aufklärerischen Anspruch, Spaltungen im Begriff des Menschen vermittelt. Mit 
der Etablierung der Idee, es gebe vermeintliche ‚Menschenrassen‘, sowie mit 
Maßnahmen der Unterscheidung und Bewertung derselben, ist das Denken der 
Ungleichwertigkeit etabliert und normalisiert worden. 

Das Selbstbild weißer Überlegenheit zeigt sich als kontinuierlich wirkendes 
Element bis in die Gegenwart der globalisierten Gesellschaften. Im Zentrum 
des modernen Rassismus sieht Wulf D. Hund (2006, S. 25) die Vernunft, „die 
als Garant von Fortschritt und Zivilisation galt“, und macht deutlich, dass ak-
tuell im Neo-Rassismus angeführte, kulturalistische Muster der Über- und Un-
terlegenheit dem biologistisch begründeten Rassismus bereits eingeschrieben 
sind. 

R 
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Neuere Formen von Rassismus kommen gänzlich ohne Rekurs auf den bi-

ologistisch aufgeladenen Begriff ‚Rasse‘ aus. So spricht Balibar (1998, S. 28) von 
einem „Rassismus ohne Rasse“ und verdeutlicht, wie innerhalb dieses „Neo-
Rassismus“ (ebd.) der Kulturbegriff den Rassebegriff ersetzt hat. Die neo-ras-
sistischen Argumentationen bedienen sich weiterhin der mit der Erfindung 
von ‚Rassen‘ einhergehenden Ideologie einer Ungleichwertigkeit der Men-
schen. Diese wird aber nicht mehr als Ungleichwertigkeit, sondern als Unver-
einbarkeit unterschiedlicher menschlicher kultureller Lebensformen aufge-
fasst (vgl. ebd.). Aktuelle kulturrassistische Bewegungen treten für den Erhalt 
angeblicher, oft national definierter, kultureller Eigenarten ein und wenden 
sich gegen jede Vermischung [↑Kulturelle Aneignung].1 Die Bedrohung der 
von ihnen propagierten ‚kulturellen Reinheit‘ geht für sie von globalen Migra-
tionsbewegungen aus (vgl. Messerschmidt 2018). Deutlich zeigt sich hier die 
Wandelbarkeit und Flexibilität rassistischer Ideologien, die nicht auf den tat-
sächlichen Gebrauch des Begriffs ‚Rasse‘ angewiesen sind. Grundsätzlich bleibt 
also das Problem der Wirkmächtigkeit rassistischer Ideologien bestehen – 
auch wenn der Begriff ‚Rasse‘ vermieden und stattdessen etwa von Kultur ge-
sprochen wird. 

Unterscheidungen von Rassismus und Antisemitismus 

Sowohl Rassismus als auch Antisemitismus bieten Denkmuster, bei denen An-
dere fremd gemacht und dadurch als Gruppe hergestellt werden [↑Othering]. 
Im Rassismus geschieht dies vorwiegend durch Abwertung; meistens werden 
rassistisch markierte Andere als defizitär dargestellt. Doch erscheinen sie zu-
gleich als bedrohlich, wenn zum Ausdruck gebracht wird, dass es sich bei die-
sen Anderen um eine unüberschaubare ‚Masse‘ handele. Rassismus verweigert 
dem Gegenüber jede Individualität. 

Auch im Antisemitismus werden die fremd gemachten Anderen nicht als 
individuelle Personen gedacht, die dem Judentum angehören, sondern als 
Gruppe, die tendenziell eher als gefährlich überlegen dargestellt wird. Das Ele-
ment des Bedrohlichen nimmt im antisemitischen Denken einen wichtigen 
Platz ein. Juden2 erscheinen hier als Repräsentanten der Moderne und somit 
als Zerstörer einer irgendwie besseren und heileren Vergangenheit in einer 
überschaubaren Gemeinschaft. Die Moderne wirkt gegenüber diesem phanta-
sierten Früher abstrakt und bedrohlich, und die Juden werden im Zuge der 
 
                                                                 
1  Dafür steht vor allem die international vernetzte „Identitäre Bewegung“, die vorwiegend 

im Internet aktiv ist und dadurch eine große Reichweite hat. 
2  An dieser Stelle erübrigt sich eine geschlechtergerechte Schreibweise, weil innerhalb der 

antisemitischen Ideologie nicht konkrete Personen gemeint sind, sondern fremd ge-
machte Andere als Gruppe erscheinen sollen. 
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feindlichen Projektion als Agenten dieser, durch Kapital und Spekulation 
funktionierenden Welt angesehen. Sie werden einem Phantasma von Macht 
und Verschwörung zugeordnet, das sich vom kolonialrassistischen Denken 
unterscheidet – galten doch die nichteuropäischen Anderen im Kolonialismus 
als unterlegen, weniger kreativ sowie als ungebildet und eben deshalb als mis-
sionierungsbedürftig. Da die kolonialen Eroberungen zeitgleich mit den bür-
gerlichen Revolutionen und der europäischen Aufklärung vonstattengingen, 
mussten die Europäer*innen eine Erklärung dafür finden, „warum sie einem 
Großteil der Erdbevölkerung den Status des Menschseins absprachen, obwohl 
sie doch gerade alle Menschen zu freien und gleichen erklärt hatten“ (Rom-
melspacher 2009, S. 25 f.). Die koloniale Rassekonstruktion diente somit der 
Rechtfertigung von Ausbeutung und Versklavung. Um das Gegenüber ganz 
und gar fremd und ungleichwertig darzustellen, wurden soziale Differenzen 
naturalisiert und die so markierten Anderen als Gruppen aufgefasst, in sich 
homogen und ohne jede Individualität – den Tieren näher als den Menschen. 

Zwar wird, vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund der rassistischen  
Politik der sogenannten ‚Volksgemeinschaft‘, der Antisemitismus im Natio-
nalsozialismus oft als eine Form von Rassismus aufgefasst. Doch das verfehlt 
die Besonderheit der nationalsozialistischen Ideologie, die zwar den schon be-
stehenden Rassismus nutzte und eine ‚jüdische Rasse‘ erfand, diese jedoch mit 
Elementen ausstattete, die sich vom kolonial geprägten Bild des Anderen und 
Fremden unterscheiden. Zugeschrieben wurde den zu Feinden erklärten Juden 
die Macht der Zersetzung einer gemeinschaftlichen Ordnung. Dies setzt sich 
heute fort, wenn Juden ein besonderer Einfluss in der Weltpolitik unterstellt 
wird, was in fast allen Verschwörungserzählungen enthalten ist. 

Das „Gerücht über die Juden“ (Adorno 1951/2001, S. 200) liefert der nati-
onalen Gemeinschaft ein Gegenbild, auf das jedes Unbehagen an den Zumu-
tungen des Kapitalismus und an einer komplexen Welt übertragen werden 
kann. Diese Struktur eines Gegenbildes zum eigenen, national-kulturellen 
Selbst findet sich auch in der Denkstruktur des antiziganistischen Rassismus 
wieder. Dessen Geschichte reicht weit in den Entstehungsprozess der bürger-
lichen Gesellschaften zurück (vgl. Messerschmidt 2019). Im Nationalsozia- 
lismus wurde aus dem verbreiteten Ressentiment gegen die als „Zigeuner“  
bezeichneten Deutschen und Europäer*innen eine „Rassenutopie“ (Zimmer-
mann 1996) gemacht. Ihre Körper wurden vermessen, um sie in die aus dem 
Kolonialismus übernommenen, rassistischen Kategorien einzuordnen und sie 
als kulturell und genetisch Fremde zu markieren. Die jahrhundertelang geleb-
ten Zugehörigkeiten von Sinti*zze und Rom*nja zum deutschen Sprachraum 
und zu Europa wurden verleugnet. Die Nachwirkungen dieser Politik der 
Trennung sind bis heute erfahrbar. 
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Der Begriff ‚Rasse‘ in der Diskussion um Diskriminierungsschutz 

Die Auffassung, die Menschheit könne in unterschiedliche ‚Rassen‘ eingeteilt 
werden, ist längst überzeugend widerlegt worden (vgl. UNESCO 1950; 1978; 
1995), dennoch sind jedoch rassistische Ideologien, die sich auf Rassekonzepte 
stützen, auch weiterhin wirkmächtig. Wie von Guillaumin auf den Punkt ge-
bracht, muss entsprechend konstatiert werden: „Race does not exist. But it does 
kill people“ (Guillaumin 2003, S. 107). Von diesem Paradox ausgehend – dass 
es zwar keine ‚Rassen‘ gibt, gleichwohl aber diverse Rassismen, die sich auf 
‚Rassekonzepte‘ stützen –, lässt sich die Frage stellen, wie mit dem Begriff 
‚Rasse‘ in der Antidiskriminierungsarbeit umgegangen werden kann. 

In der juristischen Diskussion um den rechtlich verankerten Diskriminie-
rungsschutz können zwei sich gegenüberstehende Positionen zur Verwendung 
des ‚Rasse‘-Begriffs skizziert werden. Besonders deutlich zeigen sich diese in 
der im Jahr 2020 intensiv geführten Auseinandersetzung zum Grundgesetz 
(GG) der Bundesrepublik Deutschland. So heißt es im Artikel 3 GG: „Niemand 
darf wegen […] seiner Rasse […] benachteiligt oder bevorzugt werden“. 

Mit Bezug auf Artikel 3 GG kann einerseits eine Argumentationslinie 
ausgemacht werden, die die Verwendung des ‚Rasse‘-Begriffs aufgrund der da-
mit einhergehenden Reaktivierung machtvoller rassistischer Zuschreibungen 
ablehnt. So führt Cremer aus, dass von Rassismus Betroffene „nach dem ge-
genwärtigen Wortlaut des Artikels […] im Falle rassistischer Diskriminie-
rung geltend machen [müssen], aufgrund ihrer ‚Rasse‘ diskriminiert worden 
zu sein; sie müssen sich quasi selbst einer bestimmten ‚Rasse‘ zuordnen und 
sind so gezwungen, rassistische Terminologie zu verwenden“ (Cremer 2010, 
S. 3). Aus diesem Paradox folgert er, dass sich Rassismus „nicht glaubwürdig 
bekämpfen [lässt], wenn der Begriff ‚Rasse‘ beibehalten wird“ (ebd.). Auch 
die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) fordert dazu auf, 
den Begriff ‚Rasse‘ aus Gesetzestexten zu streichen und durch „rassistisch“ 
zu ersetzen. Begründet wird diese Position damit, „dass rassistische Diskri-
minierung sich gerade nicht in einem Wesensmerkmal der diskriminierten 
Personen oder Gruppen begründet, sondern aufgrund einer Zuschreibung 
und Abwertung durch die Diskriminierenden erfolgt. Nicht die angenom-
mene ‚Rasse‘ des oder der Diskriminierten, sondern der Rassismus des oder 
der Diskriminierenden bewirkt die Ungleichbehandlung“ (ISD 2015, S. 2). 
Auch wenn sich die Argumentationen von Cremer und der ISD unterschei-
den, wird eine gemeinsame emanzipatorisch-politische Forderung erkenn-
bar. So sprechen sich beide für einen Austausch des Begriffs aus, damit von 
Rassismus betroffene Personen nicht immer wieder neu auf rassistische Kon-
zepte verwiesen werden und damit unwillentlich zu einer Bestätigung des 
Konzepts der ‚Rasse‘ beitragen. 

Andererseits wird in einer zweiten Argumentationslinie auf die Gefahr 
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einer Unterminierung des Antidiskriminierungsrechts durch die Streichung 
des Begriffs ‚Rasse‘ in Gesetzestexten hingewiesen. In einer rechtsdogmati-
schen Argumentation wird auf die Folgen für die Rechtsprechung Bezug ge-
nommen und die Schwierigkeiten, die sich durch eine Streichung des Begriffs 
ergeben können, in den Mittelpunkt gestellt. So argumentieren Barskan-
maz/Samour, dass „[d]er Rechtsbegriff Rasse […] ein notwendiges Instru-
ment [ist], um Rassismus (einschließlich Antisemitismus) antidiskriminie-
rungsrechtlich angehen zu können“ (Barskanmaz/Samour 2020, o. S.). 
Dieser Argumentation folgend bestehe in der Rechtsprechung keine andere 
Interpretationsmöglichkeit als die, ‚Rasse‘ als soziale Zuschreibungen zu be-
werten, die entsprechend der im Zuge des Zuschreibungsprozesses wirken-
den Rassismen juristisch beurteilt werden muss. So sei der Rechtsbegriff 
‚Rasse‘ im Kontext des Diskriminierungsschutzes eindeutig als historischer 
Gegenentwurf zum menschenverachtenden nationalsozialistischen ‚Nürn-
berger Rassegesetz‘ zu interpretieren und richte sich nicht nur gegen Rassis-
mus, sondern auch gegen Antisemitismus oder Antiziganismus (vgl. 
Barskanmaz/Samour 2020, o. S.; Hong 2020, o. S.). 

Wie unter einem Brennglas spiegelt sich in dieser juristischen Diskussion um 
den ‚Rasse‘-Begriff die Frage, wie diskriminierungsrelevante ‚Merkmale‘ – zu de-
nen neben ‚Rasse‘ auch Kategorien wie ‚Ethnizität‘, ‚Religion‘ oder ‚Geschlecht‘ 
zu zählen sind – in einer diskriminierungskritischen Auseinandersetzung ver-
handelt werden sollten. Für eine erziehungswissenschaftliche Diskussion ist es 
erforderlich, das Dilemma der Verwendung einer rassistischen Kategorie zu fo-
kussieren. So werden mit Kategorien wie ‚Rasse‘, aber auch ‚Ethnizität‘ oder ‚Ge-
schlecht‘ vermeintlich „objektivierbare soziale Gruppen“ (Hormel 2007, S. 159) 
beschrieben und es wird nahegelegt, dass diese Gruppenzugehörigkeit der 
Grund für ihre Diskriminierung sei (vgl. ebd.). Die Erziehungswissenschaft muss 
sich also mit in den Gesetzestexten politisch-normativ festgelegten ‚Diskriminie-
rungsmerkmalen‘ befassen und Pädagog*innen befähigen, die dahinterliegenden 
Gruppenkonstruktionsprozesse zu erkennen und sich deren Wirkungen für So-
zialisations- und Bildungsprozesse bewusst zu machen. 

Bildung mit Rassismus: Rassismuskritische Selbstreflexion 

Grundsätzlich gilt, dass sich – wie bereits international in Bezug auf den Begriff 
Race geschehen – durchsetzen muss, dass es sich bei ‚Rasse‘ immerzu und ohne 
Zweifel um eine machtvolle Konstruktion handelt und darüber hinaus auch 
Begriffe wie Ethnie oder Kultur in rassistischen Diskursen als Platzhalter für 
‚Rasse‘ dienen können. Gleichzeitig gehen diese Kategorien auch außerhalb ei-
nes eindeutig rassistischen Diskurses mit Zuordnungen von Individuen zu 
Gruppen einher und haben entsprechend potentiell diskriminierende Auswir-
kungen. 
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Im Zusammenhang der sozialen Kämpfe um eine Antidiskriminierungsge-

setzgebung entwickelte die Rechtstheoretikerin und antirassistische Aktivistin 
Kimberlé Crenshaw bereits in den 1980er Jahren in den USA das Konzept der 
intersektionellen Wirkungen mehrdimensionaler Diskriminierungen (vgl. 
Crenshaw 1989). Insbesondere werden mit dem Intersektionalitätskonzept  
soziale Positionierungen durch die Kategorien von Race, Class und Gender be-
trachtet (vgl. Leiprecht/Lutz 2009, S. 189 ff.). Rassismus, Klassismus und Sexis-
mus werden als zusammenhängende Praktiken in gesellschaftlichen Ungleich-
heitsstrukturen analysiert und kritisiert. Crenshaw formulierte einen radikalen 
Einspruch gegen das Verdecken der spezifischen intersektionell komponierten 
Diskriminierung Schwarzer Frauen. Die kontextuelle Verortung von ↑Inter-
sektionalität in der US-amerikanischen Gesellschaft ist wichtig zu beachten. In 
Deutschland sind die Sozialwissenschaften bis heute von einer weitgehend un-
thematisierten Ausblendung rassistischer Wissensstrukturen geprägt. Für die 
Fachdisziplin der Erziehungswissenschaft wird das insbesondere an ihrer eige-
nen Geschichtserzählung deutlich. Die Geschichte der Bildung erscheint hier 
weitgehend als eine Geschichte, bei der die Gleichzeitigkeit von Kolonialver-
brechen und Aufklärung einfach weggelassen werden kann, ohne dass diese 
Auslassung als Leerstelle markiert wird. Vor diesem Hintergrund beansprucht 
die rassismuskritische Pädagogik ein selbstreflexives Verständnis von ↑Kritik. 
Im Alltag wird unter Kritik meistens eine nach außen gerichtete Problemati-
sierung der Verhaltensweisen und Ausdrucksformen anderer verstanden. Ras-
sismuskritik fordert demgegenüber die Kritiker*innen selbst heraus, sich da-
mit auseinanderzusetzen, dass auch ihre eigenen Theorien, Begriffe und 
Praxen in die Dynamiken verstrickt sind, die sie kritisieren. In diesem Sinne ist 
das Konzept einer rassismuskritischen Bildung als selbstkritischer Anspruch 
zu verstehen. Verknüpft wird darin das Engagement gegen den unthematisier-
ten und zugleich normalisierten Alltagsrassismus. Thematisierbar werden 
dadurch auch die pädagogischen Mittäterschaften in solchen Institutionen, in 
denen rassistische Unterscheidungspraktiken normalisiert sind.3 Ein zentrales 
Element ist der Kritikbegriff selbst, der hier nicht als Entlarvung des falschen 
Denkens zu verstehen ist, sondern als Reflexion der eigenen und gesellschaft-
lich geformten Beziehungen zu rassistischen Denkmustern und Verhältnissen. 

 
                                                                 
3  Die Analysen zur institutionellen Diskriminierung in den Bildungsinstitutionen belegen 

diese Normalisierung. Sie gehen davon aus, dass nicht nur rassistischem Wissen in Bil-
dungsinstitutionen Relevanz zukommt, sondern dieses Wissen etwa im Zusammenspiel 
mit Gelegenheitsstrukturen, organisatorischen Handlungszwängen, Ressourcenvertei-
lungen analysiert werden muss (vgl. Gomolla 2008). Diese Perspektive geht unter ande-
rem auf die britischen Untersuchungen zum institutionellen Rassismus zurück, die von 
der „Commission for Racial Equality“ 1985 angestoßen worden sind. 
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Dabei wird der Rassismusbegriff als ein analytischer Begriff für die Unter-

suchung abstammungs- und herkunftsthematisierender Ungleichwertigkeits-
vorstellungen verstanden. Diese Vorstellungen werden nicht als individuelles 
Vorurteil gefasst (vgl. Kalpaka 2003), sondern als eine Denkweise und Praxis, 
die systematisch Zugehörigkeitsordnungen strukturiert und die Art und Weise 
steuert, wie Nichtzugehörigkeiten in der Migrationsgesellschaft wahrgenom-
men und angeordnet werden. National-kulturelle Regulierungen von Zugehö-
rigkeit wirken demnach als „fundamentale Differenzordnungen“ (Mecheril 
2009, S. 205) und sind Ausdruck einer „exklusiven Logik“ (ebd.), die nur reine 
Identitäten zulässt und Uneindeutigkeiten ausschließt. Verfolgt wird damit 
eine Perspektive, in der pädagogische Akteur*innen und Institutionen in diese 
Ordnungsmuster involviert sind und institutionalisierten Rassismus nur von 
innen und mit Bereitschaft zur Selbstkritik angreifen können. Angenommen 
wird, dass, solange pädagogische Institutionen unkritische Selbstbilder pfle-
gen, eine rassismuskritische Professionalisierung in Bildungskontexten ausge-
bremst wird. Dabei wird die Auseinandersetzung durch zwei Strategien  
zurückgewiesen: die Verlagerung von Rassismus in eine abgeschlossene Ver-
gangenheit und die Wahrnehmung von Rassismus als etwas Randständigem, 
das ausschließlich von extremistischen Kreisen praktiziert wird (vgl. Messer-
schmidt 2010). Das Ansprechen von Rassismus in der Gegenwart erzeugt im-
mer wieder eine empörte Abwehr. Unterstellt wird dabei eine illegitime und 
personalisierende Anklage, so als würde das Diagnostizieren von einem insti-
tutionellen Rassismusproblem die Akteur*innen in der betreffenden Institu-
tion als Rassist*innen entlarven. 

Anders als im Konzept des Antirassismus betont der Ansatz der Rassismus-
kritik die allgemeine und deshalb auch die Kritiker*innen betreffende Einbin-
dung in den gesellschaftlich verankerten Alltagsrassismus. Der Ansatz erfor-
dert immer wieder Erklärungen, weil es offensichtlich schwerfällt, die 
Tatsache, in rassistische Strukturen und normalisierte Verfahren involviert zu 
sein, in das Selbstbild zu integrieren. Die von Paul Mecheril (2004, S. 176 ff.) 
angedeuteten „Wege aus dem Rassismus“ werden in rassismuskritischer Per-
spektive zu Wegen im Rassismus, Bewegungen von Kritik innerhalb rassisti-
scher Verhältnisse. 

In der pädagogischen rassismuskritischen Arbeit kommt es darauf an, eine 
Unterscheidung zwischen Staats- beziehungsweise Verfolgungsrassismus und 
dem gegenwärtigen Alltagsrassismus in der Demokratie vorzunehmen, um 
überhaupt über Rassismus sprechen zu können. Eine rassistische Verfolgung 
von Staats wegen gibt es in der demokratischen Gegenwart nicht. Doch die 
ideologischen Grundmuster, die es möglich gemacht haben, Rassismus zum 
Grundprinzip eines Staatswesens zu machen, sind mit dem Verschwinden die-
ses Staatswesens nicht auch verschwunden. Sie wirken in den nationalen Zu-
gehörigkeitsvorstellungen nach, sie bleiben vielfach verdeckt, treten aber im-
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mer wieder an die Oberfläche. Die Idee der Nation wird als so legitim angese-
hen, dass Beschränkungen von Rechten entlang nationaler Zugehörigkeiten 
akzeptiert werden, ohne dass sie als rassistisch erscheinen.

Judith Jording und Astrid Messerschmidt 
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